
Seite 1 von 2 

Große Kreisstadt Selb 
 

 

Beschlussvorlage 
20/006/2026 

Sachgebiet 

20 - Finanzverwaltung 

Berichterstatter 

Herr Lang 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 25.02.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Erhöhung des Kassenkredites im Haushaltsjahr 2026 
 
Anlagen: 

Finanzplanung 23.01.2026-31.12.2026 

 
VORTRAG: 

 
Die Selb steht im laufenden Haushaltsjahr vor besonderen Herausforderungen bei der Sicherstellung 
ihrer Liquidität. Hintergrund sind nicht nur zeitliche Verschiebungen bei Fördermitteln und Zuwei-
sungen, sondern auch rückläufige beziehungsweise verspätet eingehende Steuerzahlungen. Insbe-
sondere bei der Gewerbesteuer kommt es zu Abweichungen von den ursprünglichen Planansätzen, 
wodurch erwartete Einnahmen nicht im vorgesehenen Umfang oder nicht zum geplanten Zeitpunkt 
zur Verfügung stehen. 
 
Parallel dazu fallen projektbezogene Ausgaben planmäßig an. Bewilligte Fördermittel werden zwar 
erwartet, deren Auszahlung verzögert sich jedoch. Die Stadt ist dennoch verpflichtet, laufende Maß-
nahmen fortzuführen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Dadurch entsteht eine temporäre 
Finanzierungslücke zwischen Mittelabfluss und Mittelzufluss. 
 
Hinzu kommen laufende Verpflichtungen, die keinen Aufschub zulassen. Dazu zählen insbesondere 
Personalaufwendungen, gesetzliche Umlagen, vertraglich vereinbarte Leistungen sowie kontinuierli-
che Betriebs- und Bewirtschaftungskosten. Diese Zahlungen sind unabhängig von der aktuellen Ein-
nahmesituation fristgerecht zu erfüllen, um Rechts- und Planungssicherheit zu gewährleisten. 
 
Der bisher festgesetzte Kassenkreditrahmen von 8,5 Mio. € reicht unter diesen Rahmenbedingungen 
nicht mehr aus, um die Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Eine Anpassung auf 12 Mio. € ist 
daher erforderlich, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zuverlässig überbrücken zu können. 
 
Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Maßnahme zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und nicht 
um eine Ausweitung der Ausgaben. Sobald bewilligte Fördermittel ausgezahlt werden, könnte ggf. 
die Inanspruchnahme des Kassenkredits entsprechend reduziert werden. Die Verwaltung wird die 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben weiterhin engmaschig überwachen und den Kreditrah-
men strikt am tatsächlichen Bedarf ausrichten. 
 

ANTRAG: 
 
Der Stadtrat wolle beraten und beschließen, 
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den bestehenden Kassenkreditrahmen der Stadt Selb von 8,5 Mio. € auf 12 Mio. € zu erhöhen und 
die Verwaltung beauftragen einen Antrag auf Einzelkreditermächtigung bei der Aufsichtsbehörde zu 
stellen.  
 
 


